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302/2020 33.03.038 Kleine Anfrage von Mergim Dina betreffend "Fussgängerstreifen
Goldschlägi-/Rietbachstrasse"
Beantwortung

1. Kleine Anfrage

Am 11. September 2020 wurde von Gemeindeparlamentarier Mergim Dina die folgende Kleine An
frage betreffend "Gefahr bei Strassenbauprovisorium Goldschlägi- I Rietbachstrasse" eingereicht:

''Am Fussgängerstreifen mit Mittelinsel an derEinmündung Goldschlägi- IRietbachstra
sse kommt es immer wiederzu gefährlichen Situationen, weil Fahrzeuglenkende die zu
Fuss gehenden übersehen. Dies wohl auch, weil an diesem Fussgängerstreifen das
Schild „Standort Fussgängerstreifen (Signal 4.11 SSV)" fehlt.
Zudem handelt es sich bei dieser Einmündung immer noch um ein Bauprovisorium,
welches für den Bau der Einmündung Goldschlägistrasse in die Bernstrasse erstellt
wurde.

Fragen:
1. Weshalb fehlt das Schild "Standort Fussgängerstreifen (Signal 4.11 SSV)" an diesem

Streifen?
2. Gedenkt der Stadtrat, das im Kanton Zürich an allen Fussgängerstreifen übliche Schild

auch am Fussgängerstreifen mit Mittelinsel an der Einmündung Goldschlägi- I Rietbach
strasse anzubringen?

3. Ist es geplant, das Bauprovisorium "Goldschlägistrasse, bei Einmündung Rietbachstra
sse" wieder so wie vor dem Bau Einmündung Goldschlägistrasse in die Bernstrasse zu
rückzubauen, damit die Einmündung sowohl für zu Fuss gehende wie auch für Rad fah
rende wieder sicherer wird?

4. Falls ja, wann soll der Rückbau stattfinden?
5. Falls nein, weshalb nicht?"

2. Antwort des Stadtrats

Frage 1: Weshalb fehlt das Schild "Standort Fussgängerstreifen (Signal 4.11 SSV)" an diesem
Streifen?

Antwort:
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hallerkreuzung wurde ein Fussgängerstreifen an der Gold
schlägistrasse markiert. Es handelt sich momentan um ein Provisorium. Weshalb das Schild "Stand
ort Fussgängerstreifen" fehlt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr nachverfolgt werden. Ein Au
genschein vor Ort hat ergeben, dass dieselbe Signalisation auch beim Fussgängerstreifen auf der
Rietbachstrasse fehlt und dieser Übergang ist rechtskräftig verfügt. Ob das Fehlen dieser Signalisa
tionen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten steht, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.
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Frage 2: Gedenkt der Stadtrat, das im Kanton Zürich an allen Fussgängerstreifen übliche Schild
auch am Fussgängerstreifen mit Mittelinsel an der Einmündung Goldschlägi- / Rietbachstrasse an
zubringen?

Antwort:
Gestützt auf einen Augenschein, den die Abteilung Sicherheit und Gesundheit am 18. November
2020 mit der Kantonspolizei Zürich durchführte, konnte das weitere Vorgehen feslgelegl werden. Der
Fussgängerstreifen sowie die Mittelinsel auf der Goldschlägistrasse werden definitiv verfügt. In die
sem Zusammenhang werden auch noch die Hinweistafeln "Standort Fussgängerstreifen" an der
Goldschlägi- bzw. Rietbachstrasse angebracht.

Frage 3: Ist es geplant, das Bauprovisorium auf der Goldschlägistrasse (bei Einmündung Riet
bachstrasse) wieder so wie vor dem Bau Einmündung Goldschlägistrasse in die Bernstrasse zu
rückzubauen, damit die Einmündung sowohl für zu Fuss Gehende wie auch für Rad Fahrende wieder
sicherer wird?

Antwort:
Nach Abschluss der Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Limmattalbahn wird das Provisorium
durch den Kanton zurückgebaut. Die aktuelle Situation ist für Fussgängannnen und 1-ussgänger so
wie Radfahrende unbefriedigend. Müsste aber momentan die Badenerstrasse gesperrt werden,
würde die Rietbachstrasse als Umfahrungsstrasse dienen, weshalb das Provisorium derzeit noch
benötigt wird.

Frage 4: Falls ja, wann soll der Rückbau stattfinden?

Antwort:
Genauere Angaben zum Rückbauzeitpunkt konnten die verantwortlichen Personen beim Kanton
nicht nennen.

Frage 5: Falls nein, weshalb nicht?

Antwort:
Siehe Antwort 3.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Kleine Anfrage von Mergim Dina betreffend "Gefahr bei Strassenbauprovisorium Gold
schlägi- / Rietbachstrasse" wird im Sinne der vorstehenden Ausführungen beantwortet.
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2. Mitteilung an
- Anfragesteller
- Gemeindeparlament
- Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
- Abteilungsleiter Bau und Planung
- Archiv

Status: öffentlich
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